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Bekanntmachung 
 
der 4. Sitzung der Verbandsversammlung der Legislaturperiode 2020-2025 des 
Zweckverbands Volkshochschule Nordkreis Aachen 
 
Termin:  Mittwoch, 08.06.2022 
Zeit:  18:00 Uhr 
Ort: Rathaussaal der Stadt Herzogenrath, Rathausplatz 1 
 
 
Öffentliche Sitzung 

1. Kenntnisnahme und Genehmigung der Niederschrift der letzten 
Verbandsversammlung vom 24.11.2021 sowie Beschluss zur Mitunterzeichnung der 
Niederschrift 

2. Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 

3. Vorstellung des Geschäftsberichts 2021 

4. Prüfauftrag Honorarerhöhung 

5. Anfragen und Mitteilungen 

 

Nichtöffentliche Sitzung 

1. Anfragen und Mitteilungen 

 

Alsdorf, 12.05.2022 
 

 

gez. Dr. Manfred Fleckenstein 

Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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Bekanntmachung 

 

Als Notvorstand der Jagdgenossenschaft Alsdorf II §9 Abs. 2 Satz 3 des Bundesjagdgesetzes lade ich 

hiermit für 

Mittwoch, den 22. Juni 2022, 17:00 Uhr 

 

zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Alsdorf II in den großen Sitzungssaal des Rathauses, 52477 

Alsdorf, Hubertusstr. 17, 1. Etage, Zimmer 102, mit folgender Tagesordnung ein: 

Punkt 1: Begrüßung der Anwesenden und Feststellung des Stimmrechts 

Punkt2: Wahl eines Schriftführers für die Versammlung 

Punkt 3: Verlesung und Genehmigung der Niederschrift der letzten Versammlung vom 

18.12.2019 

Punkt 4: Bericht des Notvorstandes für die Jahre 2018 und 2019 

Punkt 5: Bericht des Kassenprüfers für die Jahre 2018 und 2019 

Punkt 6: Entlastung des Notvorstandes für die Jahre 2018 und 2019 

Punkt 7: a) Neuwahl des Vorstandes 

 b) Neuwahl des Kassenprüfers für die Jahre 2020 und 2021 

Punkt 8: Beschlussfassung über die Verwendung der Jagdpachtanteile für die Jahre 2018 und 

2019 

Punkt 9: Mitteilungen und Verschiedenes 

 

Jagdgenossen sind die Eigentümer der Grundflächen, die zum Bereich der Jagdgenossenschaft  

Alsdorf II gehören. Eigentümer von Grundstücken, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf, z.B. 

eingefriedete Grundstücke wie Hausgärten etc. gehören der Jagdgenossenschaft nicht an. Die 

Genossenschaftsversammlung ist ungeachtet der Erschienenen und der von Ihnen vertretenen 

Grundflächen beschlussfähig. Um zahlreiches Erscheinen wird dennoch gebeten. 

Alsdorf, den 14.04.2022 

gez. Sonders 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

 

Als Notvorstand der Jagdgenossenschaft Alsdorf I §9 Abs. 2 Satz 3 des Bundesjagdgesetzes lade ich 

hiermit für 

Mittwoch, den 22. Juni 2022, 17:30 Uhr 

 

zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Alsdorf I in den großen Sitzungssaal des Rathauses, 52477 

Alsdorf, Hubertusstr. 17, 1. Etage, Zimmer 102, mit folgender Tagesordnung ein: 

Punkt 1: Begrüßung der Anwesenden und Feststellung des Stimmrechts 

Punkt2: Wahl eines Schriftführers für die Versammlung 

Punkt 3: Verlesung und Genehmigung der Niederschrift der letzten Versammlung vom 

18.12.2019 

Punkt 4: Bericht des Notvorstandes für die Jahre 2018 und 2019 

Punkt 5: Bericht des Kassenprüfers für die Jahre 2018 und 2019 

Punkt 6: Entlastung des Notvorstandes für die Jahre 2018 und 2019 

Punkt 7: a) Neuwahl des Vorstandes 

 b) Neuwahl des Kassenprüfers für die Jahre 2020 und 2021 

Punkt 8: Beschlussfassung über die Verwendung der Jagdpachtanteile für die Jahre 2018 und 

2019 

Punkt 9: a) Änderung des bestehenden Jagdpachtvertrages 

 b) Neuabschluss eines Jagdpachtvertrages mit Wirkung vom 01.04.2023 

Punkt 10: Mitteilungen und Verschiedenes 

 

Jagdgenossen sind die Eigentümer der Grundflächen, die zum Bereich der Jagdgenossenschaft  

Alsdorf I gehören. Eigentümer von Grundstücken, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf, z.B. 

eingefriedete Grundstücke wie Hausgärten etc. gehören der Jagdgenossenschaft nicht an. Die 

Genossenschaftsversammlung ist ungeachtet der Erschienenen und der von Ihnen vertretenen 

Grundflächen beschlussfähig. Um zahlreiches Erscheinen wird dennoch gebeten. 

Alsdorf, den 14.04.2022 

gez. Sonders 

Bürgermeister 
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6. Änderung vom 18.05.2022 der 

Satzung der Stadt Alsdorf über die Inanspruchnahme von Angeboten in der 

Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen und die Erhebung von 

Elternbeiträgen – Kinderfördersatzung – (Kfs) vom 01.12.2010 

Präambel 

Gemäß der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW. S. 2023) i. V. m. den §§ 23, 24 

und 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) (BGBL S. 1163) sowie der §§ 

21-24 und §51 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 

(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 03.12.2019 (GVBL .NRW. S. 894), jeweils in den 

zurzeit geltenden Fassungen – wurde folgende Änderungssatzung zur Satzung der 

Stadt Alsdorf über die Inanspruchnahme von Angeboten in der Kindertagespflege und 

in Kindertageseinrichtungen und die Erhebung von Elternbeiträgen – 

Kinderfördersatzung – (KfS) durch den Rat der Stadt Alsdorf am 10.05.2022 

beschlossen. 

 

Artikel I 

 

1. § 11 Höhe der Geldleistung gem. § 23 SGB VIII 

 

Sachaufwand und Höhe der Förderleistung für das Kita-Jahr 2022/2023 

(geänderte Tabelle) 

 

 Wochenstunden Leistungssatz monatlich 

1 über 10 und bis 15 Std.* 275 € 

2 über 15 und bis 20 Std. 366 € 

3 über 20 und bis 25 Std. 449 € 

4 über 25 und bis 30 Std. 539 € 

5 über 30 und bis 35 Std. 632 € 

6 über 35 und bis 40 Std. 723 € 

7 über 40 und bis 45 Std. 815 € 

         
 
* nur für kombinierte Betreuung in Kindertageseinrichtung und in Kindertagespflege (§ 5 Abs. 2, zweiter Satz                
und in der Eingewöhnungsphase § 6 Abs. 3 dieser Satzung) 
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2. Anlage 

 

Kindertageseinrichtungen: 

Jahreseinkommen  25 Std.  35 Std.   45 Std. 

bis   24.000 €   -   -   - 

bis   36.000 €     64 €     70 €   100 € 

bis   48.000 €     95 €   104 €   151€ 

bis   60.000 €   151 €   163 €   249 €  

bis   72.000 €   189 €   206 €   314 € 

bis   84.000 €   206 €   226 €   346 € 

bis   96.000 €   221 €   243 €   373 € 

bis 108.000 €   252 €   276 €   421 € 

bis 120.000 €   276 €   309 €   460 € 

bis 132.000 €   302 €   340 €   497 € 

bis 144.000 €   329 €   373 €   534 € 

bis 156.000 €   357 €   405 €   573 €  

über 156.000 €   384 €   438 €   610 €  

 

Kindertagespflege: 

 
Jahreseinkommen über 10 Std.  über 25 Std.  über35 Std. 

    bis 25 Std.  bis 35 Std.   bis 45 Std. 

      bis   24.000 €   -   -   - 

      bis   36.000 €       64 €     70 €            100 € 

      bis   48.000 €     95 €   104 €   151 € 

      bis   60.000 €   151 €   163 €   249 €  

      bis   72.000 €   189 €   206 €   314 € 

      bis   84.000 €   206 €   226 €   346 € 

      bis   96.000 €   221 €   243 €   373 € 

      bis 108.000 €   252 €   276 €   421 € 

      bis 120.000 €   276 €   309 €   460 € 

      bis 132.000 €   302 €   340 €   497 € 

      bis 144.000 €   329 €   373 €   534 € 

      bis 156.000 €   357 €   405 €   573 €  

      über 156.000 €   384 €   438 €   610 €  
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Artikel II 

Die Änderungen treten am 01.08.2022 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung    
 
 

Vorstehende 6. Änderung vom 18.05.2022 der Satzung der Stadt Alsdorf über die Inanspruchnahme 
von Angeboten in der Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen und über die Erhebung von 
Elternbeiträgen – Kinderfördersatzung - (Kfs) vom 01.12.2010 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrensvorschriften und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Alsdorf vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
 
 
Alsdorf, den 18.Mai 2022 
In Vertretung: 
 
 
 
gez: 
Lo Cicero-Marenberg 
Technische Beigeordnete 
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Zweite Änderungssatzung vom 18.05.2022 

zur Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Alsdorf 

(Baumschutzsatzung) vom 24.10.1986 

 

Der Rat der Stadt Alsdorf hat auf Grund 

- des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV.NRW. S. 1353) und  

- des § 49 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – 

LNatSchG NRW) in der Fassung vom 15. November 2016, zuletzt geändert durch Artikel 5 des 

Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV.NRW. S. 560) 

in seiner Sitzung am 10.05.2022 folgende Satzung beschlossen: 

 

Artikel 1 

Die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Alsdorf (Baumschutzsatzung) vom 

24.10.1986, zuletzt geändert durch die erste Änderungssatzung zur Satzung zum Schutz des 

Baumbestandes in der Stadt Alsdorf vom 17.12.1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Landschaftsgesetz“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 1 

LNatSchG NRW“ ersetzt. 

 b) In Absatz 2 lit. a) wird die Angabe „§ 42a des Landschaftsgesetzes“ durch die Angabe „§ 43 

LNatSchG NRW ersetzt. 

 c) In Absatz 2 lit. b) wird das Wort „Bundeswaldgesetzes“ durch die Wörter „Gesetzes zur Erhaltung 

des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz)“ ersetzt und das Wort 

„Landesforstgesetzes“ wird durch die Wörter „Forstgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesforstgesetz)“ ersetzt. 

2. § 12 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 70 Abs. 1 Nr. 17 Landschaftsgesetz“ durch die Angabe „§ 77 Abs. 

1 Nr.10 LNatSchG NRW“ ersetzt. 

 b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 71 Abs. 1 Landschaftsgesetz“ durch die Angabe „§ 78 Abs. 1 

LNatSchG NRW“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung    
 
 

Vorstehende 2. Änderung vom 18.05.2022 der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt 
Alsdorf (Baumschutzsatzung) vom 24.10.1986 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrensvorschriften und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Alsdorf vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
 
 
Alsdorf, den 18.Mai 2022 
In Vertretung: 
 
 
 
gez. 
Lo Cicero-Marenberg 
Technische Beigeordnete 
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